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Zu den über lange Zeit vergessenen Opfern des Nationalsozialismus gehören die 
Mitglieder der kleinen Glaubensgemeinschaft „Zeugen Jehovas“ (Ernste Bibelfor- 
scher). Ihre entschiedene Verweigerungshaltung gegenüber den Ansprüchen des 
Regimes – Grußpflicht, Eidleistung, Mitgliedschaft in NS-Körperschaften – führte 
bereits Mitte 1933 zum Verbot. Keine andere Religionsgemeinschaft hat mit 
einer vergleichbaren Geschlossenheit und Unbeugsamkeit dem nationalsozialisti- 
schen Druck widerstanden.
Zu den vielen Zeugen Jehovas, die sowohl im Dritten Reich als auch später in der 
DDR politisch verfolgt werden, gehört auch der ehemalige Lokführer Franz Fisch 
aus Brunshaupten (heute Kühlungsborn). Im Januar 1937 erstattet die Staatsan- 
waltschaft beim Schweriner Sondergericht Anklage gegen zwölf Personen, unter 
ihnen auch Franz Fisch und seine Tochter Charlotte. Die Angeklagten werden 
beschuldigt, den Zusammenhang unter den Mitgliedern der verbotenen Vereini- 
gung Internationaler Bibelforscher (IBV) weiter aufrechterhalten zu haben. Fer- 
ner bezichtigt man sie, religiöse Schriften und Flugblätter angenommen, gelesen 
und weiter verbreitet zu haben. Fisch, der wegen seiner IBV-Tätigkeit bereits vor- 

bestraft ist, wird vorgehalten, einen führenden Glaubensbruder, den Prediger 
Emil Zellmann, für eine Nacht bei sich beherbergt zu haben. Im Februar 1937 
wird Franz Fisch zu 1 ½ Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Tochter Charlotte lag 
zum Anklagezeitpunkt mit Tuberkulose in einem Berliner Krankenhaus. 1938 
wurde sie amnestiert. Franz Fisch musste seine Haft in Bützow-Dreibergen ver- 
bringen. Am Tag seiner Entlassung, dem 02.08.1938 wurde er von der Gestapo 
in „Schutzhaft“ genommen und wenig später in das Konzentrationslager Bu- 
chenwald überführt. Dort war seine Häftlingsnummer 5110. 1945 haben sich die 
Buchenwald-Häftlinge selbst befreit. Trotz seiner traumatischen Erlebnisse arbei- 
tete Franz Fisch bis zu seinem Ruhestand am 31.12.1948 weiter als Lokführer. Er 
wurde zunächst als Opfer des Faschismus (OdF) anerkannt. Mit dem erneuten 
Beginn der Verfolgung der Zeugen Jehovas ab 1950 in der DDR wurde ihm die- 
ser Status wieder aberkannt. Franz Fisch blieb seinem Glauben treu. Ende 1950 
wurde er als praktizierender Zeuge Jehovas zu sieben Jahren Zuchthaus verur- 
teilt. Franz Fisch starb am 21.10.1967 in Kühlungsborn.
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Franz Fisch mit seiner zweiten Ehefrau nach seiner erneuten 
Haftverbüßung in der DDR, 1950er Jahre.

Privatarchiv Siegfried Merz, Bad Doberan.



Lebenslauf

10.12.1882 Geburt als Sohn eines Tischlers in Grabow bei Stettin.
1897-1901 Schmiede- und Schlosslehre in einer Charlottenburger Werkstatt.
1904-1905 SPD-Mitgliedschaft.
1905-1907 Schmied und Maschinenbauer in einer Tempelhofer Eisenbahnre- 
  paraturwerkstatt.
26.03.1908 Heirat. Aus der Ehe gehen drei Kinder hervor, von denen zwei  
  früh starben.
1907-1910 Anstellung bei der Eisenbahn als Schlosser.
Ab 1911 Beschäftigung als Heizer.
01.04.1913 Anstellung als Bahnbeamter.
1920  Tod der ersten Ehefrau.
1913-1924 Beschäftigung als Lokomotivführer.
1924  Kirchenaustritt. Eintritt in die Internationale Bibelforscher Vereini- 
  gung (IBV), Tätigkeit als Gruppenleiter.
1933  Pensionierung.
16.05.1935 Verurteilung durch das Schweriner Sondergericht zu vier Wochen  
  Gefängnis in Dreibergen-Bützow.
13.06.1935 Haftentlassung aus Dreibergen-Bützow.
02.02.1937 Prozess gegen zwölf Bibelforscher darunter auch Franz Fisch und  
  seine Tochter Charlotte Fisch. Franz Fisch wurde zu 1 ½ Jahren  
  Haft verurteilt, weil er und seine Tochter den Prediger Emil Zell-  
  mann bei sich aufgenommen hatten. Der Tochter konnte nicht  
  der Prozess gemacht werden, da sie zu dieser Zeit mit Tuberkulo- 
  se im Berliner Krankenhaus lag.
02.08.1938 Entlassung aus dem Gefängnis. Er wird sofort durch die Gestapo  
  in „Haftschutz“ genommen. Überführung in die Landeshaftan- 
  stalt Neustrelitz.
01.09.1938 Verlegung von Neustrelitz in das Konzentrationslager Buchenwald.
1945  Selbstbefreiung aus dem Konzentrationslager.
05.01.1948 Anerkennung als Opfer des Faschismus. Zweite Ehe.
31.12.1948 Ruhestand.
Sept. 1950 Aberkennung des Status Opfer des Faschismus.
19.10.1950 Erneute Verurteilung. Die kleine Strafkammer des Landgerichts  
  Schwerin in Rostock verhängt über ihn sieben Jahre Zuchthaus. 
02.11.1956 Haftentlassung aus Dreibergen-Bützow.
21.10.1967 In Kühlungsborn verstorben.
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Im „Mecklenburger Tageblatt” wird das am 10. April 1933 
erlassene Verbot der Bibelforscher bekannt gegeben.

Privatarchiv Falk Bersch, Gägelow.
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Die Zeitschrift „Das Goldene Zeitalter” wurde in der Schweiz 
gedruckt und von dort aus illegal nach Deutschland vertrieben.

Privatarchiv Falk Bersch, Gägelow.
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Ausgabe des „Goldenen Zeitalters”, 1934.
Privatarchiv Falk Bersch, Gägelow.
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Anweisung des Reichsjustizministeriums zur Bekämpfung der 
Internationalen Bibelforschervereinigung, 1936/37.

Landeshauptarchiv Schwerin, 5.12-6/4/649, Bl. 2 u. 19.
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Anweisung des Reichsjustizministeriums zur Bekämpfung der 
Internationalen Bibelforschervereinigung, 1936/37.

Landeshauptarchiv Schwerin, 5.12-6/4/649, Bl. 2 u. 19.
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Abschrift des Kurzurteils, Februar 1937.
Landeshauptarchiv Schwerin,  5.12-6/9/910, o.Bl.
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Landeshauptarchiv Schwerin,  5.12-6/9/910, o.Bl.

Von den Bützower Gefängnisbehörden einbehaltener Brief der 
an Tuberkulose erkrankten Tochter Charlotte aus dem 
Krankenhaus Hasenheide an ihren Vater (Hervorhebungen 
durch die Zensur)

An Franz Fisch      Hasenheide d. 21.3.37
aus Brunshaupten

    Mein lieber Papa!
Für Deinen lieben Brief habe herzlichen Dank. [...] Heute habe ich noch einmal 
bei der Direktion um Schreiberlaubnis für uns gebeten. Hoffentlich dürfen wir 
uns weiter schreiben. Wie geht es Dir lieber Papa, bist Du noch gesund? Ich 
habe etwas Angst um Dich, weil Du in Deinen Briefen an Mama und mich 
schreibst, ob wir uns noch mal wiedersehen. Oder meinst Du, daß der Herr noch 
vor der abgelaufenen Zeit eingreifen wird? Wenn er es nur recht bald täte, denn 
die Welt ist schon überreif. Aber wir wollen getreulich ausharren an dem Platz, 
wo uns der Herr hin�gestellt hat. Du kannst wohl immer noch nicht über Deine 
ungerechte Strafe und Verurteilung zur Ruhe kommen. [...] Diese Zeit geht auch 
vorüber und danach kommt das Reich Gottes, was uns der Herr schon so lange 
verheißen hat. [...]
Lieber Papa ich glaube Dir schon, daß Du [es] gerne siehst, daß ich bald nach 
Hause fahre, damit Mama nicht so allein ist. Auch mir tut es leid, daß Mama 
jetzt niemand bei sich hat, mit dem sie sich ihre Gedanken austauschen kann. 
Mama schrieb mir in ihrem letzten Brief, sie wollte auf die Osterkarte herkom- 
men und mich dann mit nach Hause nehmen. Ich kann aber noch nicht mitfah- 
ren, denn ich fürchte, daß dann ein Rückfall eintritt. [...] Der Pneu geht gut, aber 
dennoch muß ich mich vorsehen, denn irgend eine Erkältung und große Anstren- 
gungen können mich wieder zurück bringen. Ich kann wohl ein paar Stunden am 
Tage auf sein und laufe auch im Park umher, aber dann sehne ich mich wieder 
nach meinem Bett. Aber lieber Papa nun mache Dir keine Sorgen um mich [...] 
Der Herr wird alles gut machen. [...]
Möge Dich der Herr weiterhin beschirmen und beschützen. Deine Lotte. 
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Mitteilung des Leiters der Vollzugsanstalt an die Gestapo 
über die bevorstehende Haftentlassung Fischs, Juni 1938.

Landeshauptarchiv Schwerin,  5.12-6/9/910, o.Bl.
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Schutzhaftbefehl der Schweriner Gestapo, Juni 1938.
Landeshauptarchiv Schwerin,  5.12-6/9/910, o.Bl.
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Schreiben der Gestapo in Neustrelitz an die 
örtliche Haftanstalt, August 1938

Landeshauptarchiv Schwerin, 5.12-3/27/754, Bl. 368.
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Schutzhaft in Neustrelitz nach Haftverbüßung in Bützow
LHAS, 5.12-3/27, Landesfürsorge- und Landarbeitshaus Güstrow, 754, Blatt 367.
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